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Jeder Abgeordnete ist berechtigt, in jedem Monat bis zu vier Fragen zur schriftlichen Beantwor-
tung an die Bundesregierung zu richten.1 Die Fragen sollen binnen einer Woche nach Eingang 
beim Bundeskanzleramt beantwortet werden. Die während einer Woche eingegangenen Antwor-
ten werden in der folgenden Woche gesammelt in einer Bundestagsdrucksache veröffentlicht.2 

Die Kleinen Anfragen werden bei dem Bundestagspräsidenten zur Weiterleitung an die Bundes-
regierung eingereicht. Sie verlangen eine Antwort „über bestimmt bezeichnete Bereiche“.3 Die 
Anfragen sind daher hinreichend bestimmt zu formulieren und haben im Übrigen Tatsachen zu 
betreffen, die der Zuständigkeit der Bundesregierung unterfallen.4 Die Geschäftsordnung legt den 
Fragestellern auf, in der Frage oder deren Begründung keine unsachlichen Feststellungen oder 
Wertungen zu treffen. Die Regierung hat vierzehn Tage – oder im gegenseitigen Einvernehmen 
auch etwas mehr – Zeit für ihre Antwort, die bei Kleinen Anfragen schriftlich erfolgt.5 Nach der 
Geschäftsordnung des Bundestags kann eine Kleine Anfrage von fünf Prozent aller Abgeordneten 
oder einer Fraktion gestellt werden.6 

Ist eine Antwort der Bundesregierung unzureichend, können Abgeordnete das Bundesverfas-
sungsgericht anrufen: „Aus Art. 38 I 2 und Art. 20 II 2 GG folgt ein Frage- und Informationsrecht 
des Deutschen Bundestages gegenüber der Bundesregierung, an dem die einzelnen Abgeordneten 

 

1  Deutscher Bundestag, Erläuterungen zur Geschäftsordnung, Anlage 4 – Richtlinien für die Fragestunde und für 
die schriftlichen Einzelfragen, Nr. IV, https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundla-
gen/go_btg/anlage4-245184.  

2  https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/S/schriftl_frag-245534. 

3  § 104 GO-BT, https://www.gesetze-im-internet.de/btgo_1980/BJNR012380980.html.  

4 Kluth, in: BeckOK Grundgesetz, Epping/Hillgruber, GOBT § 104, 58. Edition, Stand: 15.06.2024, Rn. 6. 

5  https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/erlaeuterungen_geschaeftsordnung/gescho11-
244678.  

6  § 75 Abs. 3, § 76 Abs. 1 GO-BT, https://www.gesetze-im-internet.de/btgo_1980/BJNR012380980.html.  
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und die Fraktionen als Zusammenschlüsse von Abgeordneten nach Maßgabe der Ausgestaltung 
in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages teilhaben und dem grundsätzlich eine Ant-
wortpflicht der Bundesregierung korrespondiert […]“.7 In der Praxis hatten solche Anträge bereits 
mehrfach Erfolg.8  

Die Bundestagsverwaltung, einschließlich der Wissenschaftlichen Dienste, kann wie jede andere 
Behörde Amtshilfe beanspruchen. Nach Art. 35 I Grundgesetz gilt: „Alle Behörden des Bundes 
und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe.“ Dem Grundsatz nach erfasst dies 
auch den Austausch von Informationen. Die Kommentierung spricht insoweit mitunter von „In-
formationshilfe“.9  

*** 

 

7  BVerfG, Urteil vom 07.11.2017 – 2 BvE 2/11, Rn. 195, https://www.bundesverfassungsgericht.de/Shared-
Docs/Entscheidungen/DE/2017/11/es20171107_2bve000211.html; englische Fassung: https://www.bundesver-
fassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2017/11/es20171107_2bve000211en.html.  

8  Vorige Fußnote mit weiteren Nachweisen.  

9  Epping, in: BeckOK Grundgesetz, Epping/Hillgruber, Art. 35, 58. Edition, Stand: 15.06.2024, Rn. 11.  
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